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Hier informieren wir Sie über aktuelle Informationen rund um den Wassersport  
 
 

 
 
 

Themen:  
 

Neues Führerscheinrecht:  
Fahrerlaubnis zum Ziehen von Booten 

 

 
 

Verbands-Chronik des BMYV 
 

 
 

Aktion "Sicherheit für Sportbootfahrer" 2013  
bei den Wassersportfreunden NEPTUN 

 

 
 

Jugendleitersitzung 2013 in Roth 
 
 

 
 
 

Neues Führerscheinrecht:  
Fahrerlaubnis zum Ziehen von Booten 

 



B96 Fahrerlaubnis für PKW/Boot - Kombinationen bis 4,25 Tonnen 

 
Nach dem neuen Führerscheinrecht, das am 19. Januar 2013 in Kraft getreten ist, können 
PKW-Anhänger-Kombinationen im Rahmen der B96-Fahrerlaubnis bis zu einer zulässigen 
Gesamtmasse von 4,25 to bewegt werden. Zum Erwerb reicht B-Führerscheinbesitzern die 

Teilnahme an einer eintägigen Fahrschulung. Eine Prüfung ist nicht notwendig. 

Die 7-stündige Schulung ist unterteilt in 2,5 Stunden Theorie und 3,5 Stunden praktische 
Übungen. Hinzu kommt noch eine einstündige Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr in 

Begleitung eines Fahrlehrers. Nach Abschluss der Schulung wird die erfolgreiche Teilnahme 
bescheinigt. Ein flächendeckendes Netz an Schulungsangeboten befindet sich allerdings noch 

im Aufbau. 

Außerdem wurde die Anhänger-Regelung des B-Führerscheins vereinfacht. Der normale B-
Führerschein berechtigt Anhänger mit einem unbeschränkten Gesamtgewicht zu ziehen, 

sofern die zulässige Gesamtmasse der PKW-Anhänger-Kombination 3,5 to nicht überschreitet. 

Für die Führerscheinbesitzer der Klasse 3 hat sich nichts verändert: Mit ihm kann grundsätzlich 
jeder PKW mit jedem Boot gefahren werden. Die einzige Gewichtsbegrenzung ergibt sich aus 

der Anhängelast des Zugfahrzeugs. 

Köln, den 12. März 2013 

Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V. 
Gunther-Plüschow-Str. 8 

50829 Köln 

Ansprechpartner: Jürgen Tracht 

 
 

 
 
 

Verbands-Chronik des BMYV 

 
Ab sofort ist die Verbands-Chronik des BMYV auf der Homepage des Verbandes zugänglich.  

 
Zu finden ist diese sehr interessante Chronik auf www.bmyv.de unter dem Button "Verband". 

 
 

 
 
 

http://www.bmyv.de/


Aktion "Sicherheit für Sportbootfahrer" 2013  
bei den Wassersportfreunden NEPTUN 

 

 

 

 
 



 
 
 

Jugendleitersitzung 2013 in Roth 
 

 

 

 
 

http://www.bmyv.de/newsletter_121_jugendleitersitzung_2013.pdf


Impressum 
Der BMYV bemüht sich im Rahmen des Möglichen,  

in diesem Newsletter richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Der BMYV übernimmt jedoch keine Haftung  
oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit  

der in diesem Newsletter bereitgestellten Informationen. 

 
Bayerischer Motoryachtverband e.V 

Bierbrauerweg 32 
63071  Offenbach 

Präsident:  
Klaus-Michael Weber 

Vereinsregister-Nr.: VR 13 251 
Gerichtsstand:  Amtsgericht München  

Noch ein wichtiger Hinweis: 
Das Landgericht Hamburg hat mit dem Urteil vom 12.05.98 
entschieden, daß man durch die Ausbringung eines Links  

die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat.  
Dies kann man laut Landgericht nur dadurch verhindern,  

daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.  
Also: Für alle Links dieses Webangebots und seiner Unterseiten gilt: 

"Wir haben keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte  
der gelinkten Seiten. Deshalb distanzieren wir uns  

hiermit ausdrücklich von allen Inhalten  
aller gelinkter (Text, Banner...) Seiten."  

 


